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11. Altlasten
Bei dem Grundstück Eschenallee Nr. 35 handelt es sich um eine Altlastenverdachtsfläche, die im Bebauungsplan entsprechend 
gekennzeichnet ist. Bei einer orientierenden Gefährdungsabschätzung im Jahr 1996 sind keine Schadstoffkonzentrationen 
festgestellt worden. Da es sich jedoch nur um eine orientierende Untersuchung handelt, können lokale Schadstoffherde nicht 
ausgeschlossen werden. Sollte der gewerblich genutzte Bereich einer höherwertigen Nutzung (Wohnen) zugeführt werden, 
sind die notwendigen Maßnahmen im Vorfeld mit dem Umweltamt, Untere Bodenschutzbehörde, abzustimmen und in Abhängigkeit 
von der Folgenutzung festzulegen. Sollten im Verlauf der Bodenarbeiten Auffälligkeiten in Boden, Bodenluft bzw. Grundwasser 
erkennbar werden, ist das Umweltamt ( Untere Bodenschutzbehörde, Tel. 02381/ 17-7101 bzw. 17-7148/-7145/-7146, Fax 17-2931) 
unverzüglich zu benachrichtigen.

Textliche Festsetzungen gem. § 9 (1) BauGB

1. Art und Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 (1) BauGB

1.1 Gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB ist in den WA-Gebieten bei Reihenhausbebauung je Hauseinheit bzw. je Grundstück maximal 
1 Wohneinheit zulässig.

1.2 Gem. § 9 (1) Nr. 6 BauGB sind in den WA-Gebieten bei Doppel- und Einzelhausbebauung je Hauseinheit bzw. je Grundstück 
maximal 2 Wohneinheiten zulässig.

2.  Bauliche Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen i.S.d. BImSchG (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)
Für die Schaffung der Wohnverträglichkeit gegenüber den Verkehrslärmemissionen sind Lärmminderungsmaßnahmen erforderlich. 
Innerhalb der gekennzeichneten Lärmpegelbereiche (z.B. LPB II: maßgeblicher Lärmpegelbereich) sind für die Außenbauteile von 
Aufenthaltsräumen von Wohnungen ( mit Ausnahmen von Küchen, Bädern und Hausarbeitsräumen) bei Neubaumaßnahmen oder 
wesentlichen Änderungen bestehender Gebäude an den lärmzugewandten Seiten der Ahornallee die in der nachstehenden Tabelle 
aufgeführten Anforderungen an die Luftschalldämmung (gem. DIN 4109) einzuhalten. 

Das resultierende Schalldämmmaß wird in der Regel durch den Einbau von Fenstern mit der entsprechenden Schallschutzklasse 
(bewertetes Schalldämmmaß gemäß VDI-Richtlinie 2719, Tafel 3) erreicht. Bei der Anordnung von Lüftungseinrichtungen/ 
Rollladenkästen ist deren Schalldämmmaß bei der Berechnung des resultierenden Schalldämmmaßes R'w,res zu berücksichtigen.

Schlafräume, die den Straßenlärmquellen zugewandt sind, sind mit zusätzlichen schalldämmenden, fensterunabhängigen 
Lüftungssystemen auszustatten, die ein Schalldämmmaß von mind. 35 dB(A) erreichen. Wenn die Fensterfläche in der zu 
betrachtenden Außenwand eines Raumes mehr als 60 % der Außenwandfläche beträgt, sind an die Fenster die gleichen 
Anforderungen wie an Außenwände zu stellen.Darüber hinaus sind im Rahmen von Neubaumaßnahmen durch die Gestaltung 
der Grundrisse und geschickte Anordnung der Schlafräume zur lärmabgewandten Seite der vorhandenen Lärmsituation 
Rechnung zu tragen.

Abweichung durch Einzelfallnachweis 
Von den hier festgelegten Anforderungen kann durch Einzelfallnachweis abgewichen werden, wenn sich durch eine 
Neuberechnung der Geräuschimmissionen unter Berücksichtigung des konkreten Bauvorhabens andere Beurteilungspegel an 
den verschiedenen Fassaden ergeben.

Schraffur für Baufelder des Lärmpegelbereiches II

         
Schraffur für Baufelder des Lärmpegelbereiches III 
    

3. Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB

Die gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGB festgesetzten Pflanzstreifen sind mit standortgerechten, heimischen Laubgehölzen lückenlos zu 
bepflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Im Bereich der im Südwesten festgesetzten Stellplatzfläche sind je 5 Stellplätze 
ein heimischer, standortgerechter, großkroniger Laubbaum (Stammumfang mindestens 18 cm) zu pflanzen, zu pflegen, dauerhaft 
zu erhalten und bei Verlust zu ersetzen.

Örtliche Bauvorschriften gem. § 86 (1) und (4) BauO NW

4. Dachform, Dachneigung, Traufhöhe

4.1Abhängig von der Zahl der Vollgeschosse und der Dachneigung eines Gebäudes gelten in den WA- Gebieten folgende Vorschriften 
zur Dachform, Dachneigung und Traufhöhe:

4.2 Baulich zusammenhängende Gebäude dürfen nur mit einer einheitlichen Traufhöhe errichtet werden.

5. Fassaden

Die Außenwandflächen von zusammenhängenden Gebäuden sind im gleichen Außenwandmaterial auszuführen.

6. Dächer

6.1 Die Dächer sind in den Farben rot, braun, grau oder schwarz auszuführen.

6.2 Glänzende Dacheindeckungen sind unzulässig.

6.3 Die Dächer von baulich zusammenhängenden Gebäuden dürfen nur mit einer einheitlichen Dachneigung errichtet werden 
und sind in Farbe und Material einheitlich auszuführen.

7. Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig i. S. d. § 84 (1) Nr. 21 BauO NW handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die Punkte 1 - 6 verstößt.

Hinweise:

8. Bodendenkmäler
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d.h. Mauerfunde, Einzelfunde aber auch 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt werden. Die Entdeckung von 
Bodendenkmälern ist der Gemeinde als Unterer Denkmalbehörde und/oder Westfälischen Museum für Archäologie / Amt 
für Bodendenkmalpflege, Außenstelle Olpe (Tel. 02761-93750; Fax 02761-2466) unverzüglich anzuzeigen und die 
Entdeckungsstätte mindestens drei Werktage in unverändertem Zustand zu erhalten (§§ 15 und 16 DSchG NW), falls 
diese nicht vorher von den Denkmalbehörden freigegeben wird. Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe ist berechtigt, 
das Bodendenkmal zu bergen, auszuwerten und für wissenschaftliche Erforschung bis zu 6 Monaten in Besitz zu nehmen 
(§ 16 Abs. 4 DSchG NW).

9. Behandlung des Niederschlagswassers
Unter Hinweis auf § 51 a LWG ist hinsichtlich der Entwässerung des Plangebietes der Abfluss des Regenwassers von 
Dachflächen und Hofflächen durch geeignete Maßnahmen, wie z.B. durch Versickerung oder Rückhaltung zu verhindern, 
zu vermindern oder merklich zu verlangsamen. Für Fußwege und Parkplätze ist durchlässiges Material zu verwenden. 
Quellen, Bachläufe und Dränungen von Freiflächen dürfen nicht an die Kanalisation angeschlossen werden.

10. Kampfmittelräumdienst
Vor Beginn der Baumaßnahme ist der Kampfmittelräumdienst einzuschalten. Das Absuchen der bebaubaren Grundstücksflächen 
und der Baugruben ist durch den Kampfmittelräumdienst zwingend vorgeschrieben.
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